
Formblatt zur Fortbildung der beschäftigten Gesellinnen und Gesellen 
Anlage 1 zur Verwaltungsvorschrift 

 
______________________________________ Seite ___ von ___ 
Unterschrift 
 

Schuldhafte Falsch- oder Nichtangaben können die Aufhebung einer möglichen Bestellung zur Folge haben.  

 

1. Ich war in den letzten vier Jahren als bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin bzw. 

bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger oder als freier Schornsteinfegerbetrieb tätig?

 Ja Nein 

 

2. In dem unter (1) genannten Zeitraum beschäftigte ich die nachfolgenden Gesellinnen bzw. 

Gesellen: 

 

 
lfd. Nr. 

 
Name, Vorname 

Beschäftigung 
(von – bis) 

 
1 
 

  

 
2 
 

  

 
3 
 

  

 
4 
 

  

 

 
lfd. Nr. 

 
Datum der Gesellenprüfung Datum der Meisterprüfung 

 
1 
 

  

 
2 
 

  

 
3 
 

  

 
4 
 

  

 

3. Die unter (2) genannten Gesellinnen bzw. Gesellen haben an den nachfolgenden 

Fortbildungen teilgenommen: (siehe Vordruck „Übersicht der Fortbildung “) 



Formblatt zur Fortbildung der beschäftigten Gesellinnen und Gesellen 
Anlage 1 zur Verwaltungsvorschrift 

 
______________________________________ Seite ___ von ___ 
Unterschrift 
 

Schuldhafte Falsch- oder Nichtangaben können die Aufhebung einer möglichen Bestellung zur Folge haben.  

Übersicht der Fortbildungen1 

 

lfd. Nummer: ____ 

Name, Vorname: _____________________________ 

 

Die Zertifikate bzw. Bestätigungen über die Teilnahme an einer Fortbildungsmaßnahme sind 

in Kopie beizufügen und fortlaufend zu nummerieren. Entsprechend der Nummerierung ist die 

nachfolgende Tabelle zu vervollständigen: 

 

Kopie-Nr. 

Handelt es sich um 
eine Fortbildung 

gemäß der Anlage 3 Bezeichnung der Fortbildung 
Wann 

erfolgte die 
Fortbildung 

Umfang/ 
Dauer der 

Fortbildung 

Ja Nein 

      

      

      

      

      

      

 
Sonstiges: 
(insbesondere: Begründung weshalb keine kontinuierliche Fortbildung stattfinden konnte) 

                                            
1 Es sind ausschließlich die Fortbildungen aufzunehmen, die im Rahmen der Beschäftigung durchgeführt wurden; 

längstens allerdings nur die letzten vier Jahre. 


